
* Im  Fo lgenden wi rd  aus  Vere in fachungsgründen d ie  männl iche Fo rm verwendet .  Se lbs tve rs tänd l i ch  s ind Ärz t innen
und Psychot he rapeut i nnen e ingesch lossen.  Zudem werden unte r  de r  Beze ichnung „Arzt “  auch Psychothe rapeut en
und K inder -  und Jugendl ic henpsychot he rapeuten ve rs tanden.
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Information zur 
Verzichtserklärung 
(Bit te beachten Sie, dass dieses Merkblatt  keinen Anspruch auf Vollständigkeit  erhebt 
und eine Rechtsberatung nicht ersetzen kann.)  

In § 28 Zulassungsverordnung für Vertragsärzte (Ärzte -ZV) sind Tatbestände geregelt,  
in denen die Zulassung von Gesetzes wegen endet. Zu diesen Beendigungsgründen ge-
hört auch der Verzicht  auf  die Zulassung.  

Möglicher Umfang der Verzichtserklärung:  

 Verzicht auf  die vol le Zulassung (Faktor 1,0)

 Verzicht auf  eine hälf t ige Zulassung (Faktor 0,5)

 Verzicht auf  eine ¾ Zulassung (Faktor 0,75)

 Verzicht auf  ¼ der Zulassung (Faktor 0,25)   nur möglich bei vol ler bzw. ¾ Zu-
lassung

Wirksamkeit der Verzichtserklärung 
Erklärt ein Vertragsarzt* gegenüber dem Zulassungsausschuss, dass er auf  seine Zu-
lassung verzichten möchte, wird diese Erklärung mit dem Zugang  des unterschriebenen 
Originals beim Zulassungsausschuss wirksam. Der Vertragsarzt kann sich in einem sol-
chen Fal l von seiner abgegebenen Erklärung also nicht mehr lösen.  

Um zu gewährleisten, dass die Zulassung erhalten bleibt,  wenn sich eine geplante Pra-
xisübergabe nicht real is ieren lässt, kann der Verzicht unter der Bedingung erklärt wer-
den, dass die Zulassung nur enden sol l,  wenn ein Nachfolger für den Vertragsarztsitz 
auch tatsächlich rechtskräf t ig zugelassen wird.  

Es ist al lerdings nicht zulässig, die Wirksamkeit des Verzichts davon abhängig zu ma-
chen, dass ein best immter Nachfolger die Zulassung e rhält .  Im Rahmen einer Über-
nahme des verbleibenden Vertragssitzes in einer Berufsausübungsgemeinschaft sind die 
Interessen des oder der verbleibenden Vertragsärzte bei der Bewerberauswahl vom Zu-
lassungsausschuss aber zu berücksicht igen.  

Wirksamwerden der Verzichtserklärung 
Der Verzicht auf  die Zulassung wird grundsätzl ich mit dem Ende des auf dem Zugang 
der Verzichtserklärung des Vertragsarztes beim Zulassungsausschuss folgenden Kalen-
dervierteljahres wirksam (Beispiel:  Die Verzichtserklärung geht am 01.10. 2013 beim Zu-
lassungsausschuss ein. In diesem Fall endet die Zulassung mit W irkung zum 
31.03.2014.) Diese Frist kann aber verkürzt werden, wenn der Vertragsarzt nachweist,  
dass für ihn die weitere Ausübung der vertragsärzt l ichen Tätigkeit  für die gesamte Da uer 
oder einen Tei l unzumutbar ist.  Dem Vertragsarzt bleibt es unbenommen, einen Verzicht 
mit einer längeren Vorlaufszeit  als einem Quartal zu erklären.  
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Verzicht im Rahmen des Praxisabgabeverfahrens / Nachbesetzungsverfah-
rens 
Damit die unverzügl iche Ausschreibung der Praxis erfolgen kann, muss die schr if t l iche 

Erklärung über den Verzicht im Original bei der Geschäftsstelle vor l iegen. Diese sol lte 

daher zusammen mit dem Antrag auf Durchführung  des Nachbesetzungsverfahrens bei 

der Geschäftsstel le eingereicht werden.  

Verzicht zu Gunsten einer Anstellung bei einem MVZ oder Vertragsarzt  
Für einen Vertragsarzt besteht die Möglichkeit ,  auf seine Zulassung zu Gunsten eines 
Vertragsarztes oder eines MVZ zu verzichten, um sodann als angestel lter Arzt dort tät ig  
zu sein. Das MVZ oder der Arzt,  bei dem der Vertragsarzt nach dem Verzicht tät ig werden 
möchte, muss zeitgleich die Anstel lung des Arztes beim Zulassungsaus schuss beantra-
gen. 
Hierbei ist erforderl ich, dass der verzichtende Arzt zunächst in dem Umfang, in dem er 
auch auf die Zulassung verzichtet,  bei dem MVZ als Angestel l ter tät ig wird sowie grund-
sätzl ich die Absicht hat, drei Jahre als Angestel lter Arzt tät ig  zu werden.  
Der bisherige Vertragsarztsitz fällt  in dem Fal l weg, sodass eine Fortführung und Ver-
wertung der bisherigen Praxis durch den verzichtenden Vertragsarzt nicht mehr möglich 
ist .  


